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See the notice on TED website

426401-2026 - Wettbewerb
Deutschland – Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen – Kältetechnik 
Erweiterung Rechenzentrum Mainz - 30028035
OJ S 118/2026 22/06/2026
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Mainzer Stadtwerke AG
E-Mail: postkorb-beschaffung@mainzer-netze.de
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Wirtschaftliche Angelegenheiten

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Kältetechnik Erweiterung Rechenzentrum Mainz - 30028035
Beschreibung: Leistungserweiterung des Rechenzentrums ARZ Mainz, Walter-Hallstein-
Straße 20, Mainz für die Mainzer Stadtwerke AG, Los 2: Kältetechnische Anlagen
Kennung des Verfahrens: 76c853c0-2686-4af9-a8f0-ce420a9982a8
Interne Kennung: X-SWMAG-2026-0066
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

2.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Mainz
Postleitzahl: 55130
Land, Gliederung (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Interessierte Unternehmen reichen nach Auftragsbekanntmachung 
die vorliegende Vertraulichkeitsvereinbarung (Dokument 02) unterzeichnet über das e-
Vergabeportal des Deutschen Ausschreibungsblattes ein. Danach werden dem interessierten 
Unternehmen die vertraulichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die geforderten 
Angebotsunterlagen (siehe 3.1) sind in der hierfür vorgeschriebenen Form über das e-
Vergabeportal des Deutschen Ausschreibungsblattes elektronisch einzureichen. Es werden 
nur Angebote zur Wertung zugelassen, wenn vorab eine unterzeichnete 
Vertraulichkeitserklärung eingereicht wurde. Alle übermittelten Unterlagen sind vom Bieter 
unverzüglich nach Erhalt auf Vollständigkeit und Verständlichkeit zu prüfen. Sollten die 
Unterlagen unvollständig, teilweise unverständlich oder missverständlich sein, bitten wir um 
unverzügliche Rückmeldung an die Kontaktstelle.
Rechtsgrundlage: 

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/426401-2026
mailto:postkorb-beschaffung@mainzer-netze.de


426401-2026 Page 2/9

Richtlinie 2014/24/EU
vob-a-eu -

2.1.6.  Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung, Auftragsunterlagen
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Darüber 
hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, 
insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung 
zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des 
Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen 
genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 
124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die 
Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Korruption: Darüber hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten 
Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB 
sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung 
des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen 
genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 
124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die 
Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Darüber hinaus gelten sämtliche in den 
Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen 
Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, 
insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus 
gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die 
gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des 
Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: 
Darüber hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, 
insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung 
zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des 
Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen 
genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 
124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die 
Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus gelten sämtliche in den 
Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen 
Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, 
insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus 
gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die 
gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des 
Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
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Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Darüber hinaus gelten sämtliche in den 
Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen 
Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, 
insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus 
gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die 
gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des 
Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Betrug: Darüber hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten 
Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB 
sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung 
des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen 
genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 
124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die 
Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Darüber hinaus gelten sämtliche in 
den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen 
Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, 
insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus 
gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die 
gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des 
Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Zahlungsunfähigkeit: Darüber hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten 
Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB 
sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung 
des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen 
genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 
124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die 
Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus gelten sämtliche in den 
Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen 
Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, 
insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus 
gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die 
gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des 
Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Darüber hinaus gelten 
sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die 
gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des 
Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen 
genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 
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124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die 
Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Täuschung, Zurückhaltung von Informationen, Unfähigkeit zur Vorlage erforderlicher 
Unterlagen oder Erlangung vertraulicher Informationen zu dem Verfahren: Darüber hinaus 
gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die 
gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des 
Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen 
genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 
124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die 
Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Darüber hinaus 
gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die 
gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des 
Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen 
genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 
124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die 
Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Darüber 
hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, 
insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung 
zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des 
Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen 
genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 
124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die 
Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten: Darüber hinaus gelten sämtliche in den 
Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen 
Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, 
insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus 
gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die 
gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des 
Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Darüber 
hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, 
insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung 
zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des 
Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen 
genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 
124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die 
Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus gelten sämtliche in den 
Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen 
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Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, 
insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus 
gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die 
gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des 
Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen: Darüber 
hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, 
insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung 
zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des 
Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen 
genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 
124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die 
Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Darüber hinaus gelten sämtliche in den 
Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen 
Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, 
insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus 
gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die 
gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des 
Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern: Darüber hinaus gelten sämtliche 
in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen 
Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, 
insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus 
gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, insbesondere die 
gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des 
Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: 
Darüber hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe, 
insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Erklärung 
zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die Einhaltung des 
Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG. Verstoß gegen 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Darüber hinaus gelten sämtliche in den Vergabeunterlagen 
genannten Ausschlussgründe, insbesondere die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123, 
124 GWB sowie die Erklärung zu Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) 833/2014 und die 
Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtgengesetzes, insbesondere § 22 LkSG.

5. Los

5.1.  Los: LOT-0000
Titel: Kältetechnik Erweiterung Rechenzentrum Mainz - 30028035
Beschreibung: Das hochverfügbare Rechenzentrum ARZ Mainz in der Walter-Hallstein-Straße 
20 wurde im Dezember 2010 errichtet und entspricht dem TIER#3-Standard. Das 
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Rechenzentrum wurde zunächst in Ausbaustufe 1 realisiert, mit einer installierten USV-
Leistung von 880 kW und einer Kälteleistung von 1.120 kW. Die geplante Endausbaustufe 
sieht eine Erweiterung auf 1.750 kW USV-Leistung sowie 2.220 kW Kälteleistung vor. 
Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist das Los 2 "Kältetechnische Anlagen" zur 
Leistungserhöhung auf die Endausbaustufe. Weitergehende Informationen können den 
Vergabeunterlagen entnommen werden.
Interne Kennung: LOT-0000

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 15/09/2026
Enddatum der Laufzeit: 14/12/2027

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: 
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten 
Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9.  Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Einziges Zuschlagskriterium ist der Preis inkl. Nachlass gemäß 
Angebotsdeckblatt (Dokument 04) bzw. Leistungsverzeichnis (Dokument 06).
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-
SWMAG-2026-0066

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Zulässig
Adresse für die Einreichung: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-SWMAG-
2026-0066
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig

https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-SWMAG-2026-0066
https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-SWMAG-2026-0066
https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-SWMAG-2026-0066
https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-SWMAG-2026-0066
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Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 07/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, 
Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 40 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: 
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf 
nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene 
Unterlagen bzw. fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen können zum 
Ausschluss des Bieters vom Vergabeverfahren führen. Die Vergabestelle behält sich daher 
vor, Bieter gemäß § 56 Abs. 2 VgV aufzufordern, innerhalb einer von der Vergabestelle 
gesetzten angemessenen Nachfrist fehlende, unvollständige oder fehlerhafte 
unternehmensbezogene Unterlagen nachzureichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren 
oder fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen nachzureichen oder zu 
vervollständigen. Etwaige Änderungen des Bieters an seinen Angaben müssen zweifelsfrei 
sein. Wenn die nachzureichenden, zu vervollständigenden und/oder zu korrigierenden 
Unterlagen daraufhin nicht innerhalb der Nachfrist bei der Vergabestelle eingehen, führt dies 
zum Ausschluss des Bieters vom weiteren Vergabeverfahren. Maßgeblich für die 
Rechtzeitigkeit ist der Eingang auf dem Server der Vergabeplattform. Die Vergabestelle ist zur 
Nachforderung nicht verpflichtet. Die Entscheidung steht in ihrem freien Ermessen. Die 
Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der 
Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für 
Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise 
den Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht 
beeinträchtigen (vgl. § 56 Abs. 3 VgV).
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Einreichung/Anerkennung der folgenden 
Dokumente: 02 - Vertraulichkeitserklärung (während Angebotsphase) 03 - Anlagen 
Eignungsnachweis 04 - Angebotsdeckblatt 06 - Leistungsverzeichnis im Format PDF und 
GAEB 10 - LTTG Rheinland Pfalz (Mustererklärung) 11 - Bietererklärung zur Angebotsabgabe
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Informationen über die Überprüfungsfristen: Einleitung von Nachprüfverfahren gem. § 160 
GWB: (1) Die zuständigen Vergabekammern leiten ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag 
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag 
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem 
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Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden 
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der 
Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des 
Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht gerügt hat, 2. Verstöße 
gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht 
spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder 
zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf 
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 
Satz 2 bleibt unberührt. Formvorschrift gem. §161 GWB: (1) Der Antrag ist schriftlich bei der 
Vergabekammer einzureichen und unverzüglich zu begründen. Er soll ein bestimmtes 
Begehren enthalten. Ein Antragsteller ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder 
Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat einen Empfangsbevollmächtigten 
im Geltungsbereich des Gesetzes zu benennen. (2) Die Begründung muss die Bezeichnung 
des Antragsgegners, eine Beschreibung der behaupteten Rechtsverletzung mit 
Sachverhaltsdarstellung und die Bezeichnung der verfügbaren Beweismittel enthalten sowie 
darlegen, dass die Rüge gegenüber dem Auftraggeber erfolgt ist; sie soll, soweit bekannt, die 
sonstigen Beteiligten benennen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Mainzer 
Stadtwerke AG
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Mainzer Stadtwerke AG

8. Organisationen

8.1.  ORG-7001
Offizielle Bezeichnung: Mainzer Stadtwerke AG
Registrierungsnummer: DE 149 061 260
Postanschrift: Rheinallee 41
Stadt: Mainz
Postleitzahl: 55118
Land, Gliederung (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)
Land: Deutschland
E-Mail: postkorb-beschaffung@mainzer-netze.de
Telefon: 06131 12 71 72
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

8.1.  ORG-7004
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Registrierungsnummer: DE355604198
Postanschrift: Stiftsstraße 9
Stadt: Mainz
Postleitzahl: 55116
Land, Gliederung (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)

mailto:postkorb-beschaffung@mainzer-netze.de
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Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.rlp@mwkel.rlp.de
Telefon: +49 6131 16 2234
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-7005
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: ff70830c-41fe-490d-ac76-5b72eb891854  -  01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 19/06/2026 14:40:18 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 426401-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 118/2026
Datum der Veröffentlichung: 22/06/2026

mailto:vergabekammer.rlp@mwkel.rlp.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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